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(1) Die endgultige Einstellung der Tatigkeit (Stilllegung der Anlage gemalR§ 1 Abs. 1) ist der Behorde langstens
innerhalb von vier Wochen anzuzeigen.

(2) Im Fall der Anzeige der Stilllegung hat der Betreiber der Anzeige eine Bewertung und erforderlichenfalls
MaBnahmen gemaR lit. a bis ¢ anzuschlieBen:

a) bei Vorliegen eines Berichtes Uber den Ausgangszustand gemal3§ 2 Abs. 13 eine Bewertung des Standes der
Boden- und Grundwasserverschmutzung durch relevante gefahrliche Stoffe, die durch die Anlage verwendet,
erzeugt oder freigesetzt werden. Wurden durch die Anlage erhebliche Bodenverschmutzungen mit relevanten
gefahrlichen Stoffen im Vergleich zu dem im Bericht Uber den Ausgangszustand angegebenen Zustand verursacht,
eine Darstellung der erforderlichen MalRnahmen zur Beseitigung dieser Verschmutzung, um das Geldnde in den
Ausgangszustand zurlUckzufiihren. Dabei kann die technische Durchfiihrbarkeit solcher Malinahmen
berucksichtigt werden. Fir Grundwasserverschmutzungen gelten die Vorschriften des Wasserrechtsgesetzes 1959
(WRG 1959);

b) bei Vorliegen eines Berichtes Uber den Ausgangszustand gemaR§ 2 Abs. 13und sofern infolge genehmigter
Tatigkeiten vom Betreiber bereits vor dem 7. Janner 2013 verursachte Boden- und Grundwasserverschmutzungen
auf dem Gelande der Anlage eine ernsthafte Gefahrdung der menschlichen Gesundheit oder Umwelt zu Folge
haben, hat der Betreiber die erforderlichen MaRnahmen gemaR der in lit. c zweiter Satz vorgesehenen Bewertung
vorzunehmen;

c) liegt ein Bericht lber den Ausgangszustand gemaR8 2 Abs. 13 nicht vor, weil die Genehmigungsauflagen noch
nicht gemaf §8 7 aktualisiert worden sind oder keine Verpflichtung zur Erstellung besteht, eine Bewertung, ob die
Verschmutzung von Boden und Grundwasser auf dem Gelande eine ernsthafte Gefahrdung der menschlichen
Gesundheit oder der Umwelt als Folge der genehmigten Tatigkeiten darstellt. Bei Vorhandensein einer Gefahrdung
eine Darstellung der erforderlichen MaRnahmen zur Beseitigung, Verhitung, Einddmmung oder Verringerung
relevanter gefahrlicher Stoffe, damit das Gelande unter BerUcksichtigung seiner derzeitigen oder genehmigten
kinftigen Nutzung keine solche Gefdhrdung mehr darstellt. Dabei sind die zum Schutz des Gelandes festgelegten
Auflagen zu berticksichtigen. Fir Grundwasserverschmutzungen gelten die Vorschriften des WRG 1959.

(3) Wird die Stilllegung von der Behoérde verflgt € 7 Abs. 8), hat der Betreiber die Bewertung und allfallige
notwendige MaBnahmen gemal Abs. 2 lit. a oder b vorzulegen und durchzuftihren.

(4) Werden vom Betreiber bei der Stilllegung die gemal3 Abs. 2 lit. a erforderliche Bewertung oder allfallig
notwendige Malinahmen nicht angezeigt oder durchgefuhrt, hat die Behdérde die durch die Tatigkeiten verursachten
erheblichen Bodenverschmutzungen mit relevanten gefahrlichen Stoffen im Vergleich zu dem im Bericht Uber den
Ausgangszustand angegebenen Zustand die erforderlichen MaRBnahmen zur Beseitigung dieser Verschmutzung
bescheidmaBig aufzutragen, um das Geldnde in den Ausgangszustand zurlckzufihren. Dabei kann die technische
Durchflihrbarkeit solcher MaBBnahmen berlcksichtigt werden. Diese Entscheidung ist sofort vollstreckbar. Fur

Grundwasserverschmutzungen gelten die Vorschriften des WRG 1959.

(5) Werden vom Betreiber bei der Stilllegung die gemaf3 Abs. 2 lit. b und c erforderliche Bewertung oder allfallig
notwendige MaRnahmen nicht angezeigt oder durchgefuhrt, hat die Behdrde bei einer durch die Tatigkeit
verursachten ernsthaften Gefahrdung der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt die erforderlichen Mal3nahmen
zur Beseitigung, Verhutung, Einddmmung oder Verringerung relevanter gefdhrlicher Stoffe bescheidmaRig
aufzutragen, damit das Gelande unter BerUcksichtigung einer derzeitigen oder genehmigten kinftigen Nutzung keine
solche Gefahrdung mehr darstellt. Diese Entscheidung ist sofort vollstreckbar. Fir Grundwasserverschmutzungen
gelten die Vorschriften des WRG 1959.

In Kraft seit 11.01.2014 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/k-ippc-ag/paragraf/7

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 6b K-IPPC-AG
	K-IPPC-AG - Kärntner IPPC-Anlagengesetz


